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Satzung der KINTOPP-
Freunde Hollfeld e.V. 
 

§1 Satzung Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen "KINTOPP-
Freunde Hollfeld e.V." und wird unter dieser 
Bezeichnung in das Vereinsregister beim Amtsge-
richt Bayreuth eingetragen. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Hollfeld. 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalender-
jahr. 

 

§2 Zweck des Vereins 

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung der 
Kunst und Kultur und der Jugendarbeit. Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch: 
1.1. den Betrieb des KINTOPP Hollfeld als 

kommunales Kino für Hollfeld und Um-
gebung; 

1.2. die Pflege der Jugendarbeit durch Film-
vorführungen (auch fremdsprachliche) 
in Zusammenarbeit mit den ortsansäs-
sigen Schulen; 

1.3. die Beschaffung und Vorführung von 
künstlerisch und kulturell wertvollen Ki-
nofilmen aller Art für Erwachsene, Ju-
gendliche und Kinder; 

1.4. die Integration der Kinoarbeit in die 
örtliche und regionale Kulturarbeit; 

1.5. die Ergänzung des Kinoangebots durch 
Veranstaltungen mit nachfolgenden 
Vorträgen und Diskussionen; 

1.6. die Zusammenarbeit mit anderen regi-
onalen Kultureinrichtungen; 

1.7. die Durchführung weiterer kultureller 
Veranstaltungen wie z.B. Kabarett, Mu-
sikgruppen-Auftritte; 

1.8. den Erhalt und die Ausstellung der Ki-
nokultur und der noch originalen Kino-
technik aus den 50-er Jahren im KIN-
TOPP Hollfeld; 

1.9. Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des 
Vereinszwecks. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Ab-
gabenordnung. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für sat-
zungsmäßige Zwecke verwendet werden. 

5. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins mit Ausnahme des Er-
satzes angemessener nachgewiesener Ausla-
gen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

 

§3 Erwerb und Beendigung der Mitglied-
schaft 

1. Mitglieder des Vereins können natürliche oder 
juristische Personen, Firmen, Körperschaften, 
Behörden, Anstalten und Vereine werden. Die 
Mitgliedschaft ist beim Vorstand zu beantra-
gen. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmean-
trag durch den gesetzlichen Vertreter zu stel-
len. 
1.1. Die Mitgliedschaft beginnt mit der schrift-

lichen Bestätigung der Aufnahme durch 
den Vorstand. Der Antrag kann vom Vor-
stand in begründeten Fällen abgelehnt 
werden. Der Antragsteller kann dagegen 
die ordentliche Mitgliederversammlung 
anrufen, die dann endgültig entscheidet. 

1.2. Auf Vorschlag des Vorstands kann die 
Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder 
auf Lebenszeit ernennen. Sie haben die 
gleichen Rechte wie die ordentlichen Mit-
glieder, sind aber nicht zur Beitragszah-
lung verpflichtet. 

2. Die Mitgliedschaft endet durch Tod (bei juristi-
schen Personen durch Erlöschen), Ausschluss, 
Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt 
aus dem Verein.  
2.1. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Er-

klärung gegenüber dem Vorstand und ist 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von drei Monaten zum Ende des Kalen-
derjahres möglich. 

2.2. Ein Mitglied kann durch Beschluss des 
Vorstands von der Mitgliederliste gestri-
chen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung mit der Zahlung 
von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. 
Die Streichung darf erst beschlossen 
werden, wenn nach der Absendung der 
zweiten Mahnung zwei Monate verstri-
chen sind und in dieser Mahnung die 
Streichung angedroht wurde. Der Be-
schluss des Vorstands über die Strei-
chung ist dem Mitglied mitzuteilen. Das 
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ausgeschlossene Mitglied kann dagegen 
die Mitgliederversammlung anrufen, die 
dann endgültig entscheidet. 

2.3. Verletzt ein Mitglied schuldhaft in grober 
Weise die Interessen des Vereins, kann 
es durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung ausgeschlossen werden, wo-
bei eine Mehrheit von ⅔ der gültigen 
Stimmen erforderlich ist. 

2.4. Das ausgetretene oder ausgeschlossene 
Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber 
dem Vereinsvermögen. 

 

§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Es wird ein gestaffelter Mitgliedsbeitrag erho-
ben. Die Art der Staffelung und die Beiträge 
schlägt der Vorstand für das folgende Ge-
schäftsjahr vor, wird von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen und in der Beitrags-
ordnung festgelegt. 

2. Die Mitglieder des Vereines können in eine 
andere Beitragsstaffel wechseln. Der Wech-
selwunsch ist jeweils bis zum Ende des 4. 
Quartals eines Geschäftsjahres schriftlich beim 
Vorstand zum Ausdruck zu bringen und gilt 
jeweils ab dem folgenden Geschäftsjahr. 

3. Der Mitgliedsbeitrag wird im Januar des Jahres 
oder bei Eintritt fällig. 

4. Ein Baustein, fällig bei Beitritt oder zu einem 
bestimmten Termin, kann durch die Mitglie-
derversammlung beschlossen werden. 

5. Mitglieder können auf freiwilliger Basis zu 
Hand- und Spanndiensten herangezogen wer-
den. 

6. Zur Verbesserung der Jugendintegration wird 
vom Vorstand eine Jugendordnung beschlos-
sen und ein beratender Jugendvertreter in den 
erweiterten Vorstand aufgenommen. 

7. Die Satzung ist von den Mitgliedern jederzeit 
einzuhalten. 

 

§5 Organe des Vereines 

1. Organe des Vereins sind: 
1.1. die Mitgliederversammlung; 
1.2. der Vorstand; 
1.3. der Beirat. 

 

§6 Mitgliederversammlung 

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mit-
glied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimm-

rechts kann ein anderes Mitglied schriftlich be-
vollmächtigt werden. Bei nicht volljährigen 
Mitgliedern ist ein Elternteil stimmberechtigt. 
Die Bevollmächtigung ist für jede Mitglieder-
versammlung gesondert zu erteilen. 

2. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 
2.1. Wahl des Vorstands; 
2.2. Entgegennahme des Jahresberichts des 

Vorstands und des Kassiers und des 
Rechnungsprüfungsberichts; Entlastung 
des Vorstands; 

2.3. Bestellung zweier Rechnungsprüfer; 
2.4. Wahl und Abwahl der Mitglieder des Vor-

stands; eine Abwahl erfordert die Wahl 
des entsprechenden Vorstandsmitglieds; 

2.5. Beschlussfassung über Satzungsände-
rungen und über die Auflösung des Ver-
eins; 

2.6. Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
2.7. Andere wichtige, das Vereinsleben be-

treffende Angelegenheiten. 
3. Die Mitgliederversammlung muss mindestens 

einmal im Jahr im ersten Quartal des Jahres 
stattfinden. Die Einladung erfolgt unter Beifü-
gung der Tagesordnung durch den Vorstand 
grundsätzlich per E-Mail und muss an die Mit-
glieder mindestens 14 Tage vor dem Ver-
sammlungstag abgeschickt werden. Sie erfolgt 
gleichzeitig durch Veröffentlichung im Hollfel-
der Mitteilungsblatt. Das Einladungsschreiben 
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an 
die letzte, vom Mitglied dem Verein schriftlich 
oder per E-Mail bekannt gegebene Adresse ge-
richtet ist. Jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
muss einberufen werden, wenn dies 1/10 der 
Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen. 

5. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vor-
sitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 
anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 
Versammlung den Versammlungsleiter. 

6. Für die Wahl des Vorstandes ist ein Wahlleiter 
von der Versammlung zu wählen. Jedes Vor-
standsmitglied ist einzeln zu wählen. 

7. Über die Annahme von Beschlussanträgen 
entscheidet die Mitgliederversammlung per 
Handzeichen mit der Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen 
gelten als ungültige Stimmen. Zum Ausschluss 
von Mitgliedern und zu Änderungen des Ver-
einszwecks ist eine Mehrheit von ⅔ der anwe-
senden Mitglieder erforderlich. 

8. Satzungsänderungen sind nur durch den Be-
schluss einer  Mitgliederversammlung möglich. 
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Der Beschluss erfordert eine ⅔- Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 

9. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jewei-
ligen Schriftführer und Versammlungsleiter zu 
unterzeichnen ist. 

 

§7 Vorstand 

1. Der Gesamtvorstand besteht aus folgenden 
Mitgliedern: 
1.1. 1. Vorsitzender; 
1.2. 2. Vorsitzender; 
1.3. 1. und 2. Kassier; 
1.4. Schriftführer; 
1.5. Jugendvertreter; 
1.6. Bis zu 3 Beisitzer. 

2. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des 
Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Vereinsorgan übertra-
gen sind. 

3. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung der 
KINTOPP-Freunde Hollfeld e.V. (GO), die der 
Vorstand mehrheitlich verabschiedet. In der 
Geschäftsordnung kann auch die Anstellung 
weiterer Personen für den Betrieb des Kinos 
und des Bistros festgelegt werden, z.B. eines 
Geschäftsführers. Deren Bezahlung ist ange-
messen festzulegen, und darf den Status 

der Gemeinnützigkeit nicht gefährden. Mit der 
Geschäftsordnung können diesen Personen 
auch Handlungsvollmachten übertragen wer-
den. 

4. Der 1. und der 2. Vorsitzende, der 1. Kassier 
und der 2. Kassier bilden zusammen die Vor-
stände nach § 26 BGB. Der Schriftführer, der 
Jugendvertreter und die Beisitzer gehören dem 
erweiterten Vorstand an. 

5. Der 1. und 2. Vorsitzende sind jeder einzelver-
tretungsberechtigt. Der 1. und 2. Kassier ver-
treten zusammen den Verein nach außen. 

6. Der Vorstand wird von der Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet 
von der Wahl an, gewählt. Nach Ablauf der 
Amtszeit bleibt er bis zur Neuwahl im Amt. Ei-
ne Wiederwahl ist zulässig. 

7. Die Mitglieder des Vorstands sind grundsätzlich 
ehrenamtlich tätig. Nachgewiesene Auslagen 
und Reisekosten werden ersetzt. 

8. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen 
der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgelt-
lich auf der Grundlage eines Dienstvertrages 
oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädi-
gung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 
Die Entscheidung über eine entgeltliche Ver-

einstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt 
für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeen-
digungen. Näheres regelt die GO. 

9. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzun-
gen, die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Ver-
hinderung vom 2. Vorsitzenden einberufen 
werden. Die Sitzung muss unter Bekanntma-
chung der Tagesordnung mit einer Frist von 
einer Woche einberufen werden. Der Vorstand 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Stimmen alle 
Vorstandsmitglieder zu, kann auf die Ladungs-
frist verzichtet werden. 

10. Der 1. Vorsitzende leitet die Sitzung, bei des-
sen Verhinderung der 2. Vorsitzende. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Sit-
zungsleiters. 

 

§8 Beirat 

1. Der Vorstand kann einen Beirat einrichten. 
2. Der Beirat besteht aus kulturell interessierten 

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Auf-
gabe des Beirats ist die Förderung der Ver-
einszwecke durch Anregungen oder durch Un-
terstützung aller Art, wie z.B. die Schaffung 
von Kontakten zu öffentlichen Stellen, Wirt-
schaft und Presse, und die Beratung des Vor-
stands. 

3. Die Mitglieder des Beirats werden durch den 
Vorstand berufen und abberufen. 

4. Der Beirat soll mindestens einmal jährlich ge-
meinsam mit dem Vorstand zusammentreffen, 
und gemeinsam über die Weiterentwicklung 
der Vereinsziele beraten. 

 

§9 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
¾ der abgegebenen gültigen Stimmen be-
schlossen werden. Wenn weniger als ¼ der 
Mitglieder anwesend sind, kann die Auflösung 
des Vereins in einer weiteren Mitgliederver-
sammlung, die innerhalb eines Monats einzu-
berufen ist, ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlossen werden. 

2. Die Mitgliederversammlung bestellt zwei Liqui-
datoren, welche die Geschäfte des Vereins 
abwickeln. 

3. Bei Auflösung, Wegfall der 
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gemeinnützigen Zwecke oder der Aufhebung 
des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die 
Stadt Hollfeld, die es unmittelbar und aus-
schließlich zu gemeinnützigen und den Bestre-
bungen des Vereins ähnlichen Zwecken zu 
verwenden hat. 

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten ent-
sprechend, wenn der Verein aus einem ande-
ren Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfä-
higkeit verliert.  

 

§10 Allgemeines 

1. Jedem Mitglied ist auf Verlangen ein Abdruck 
dieser Satzung auszuhändigen. 

2. Auf Verstöße gegen die Satzung bei der Durch-
führung einer Mitgliederversammlung kann 
sich nur berufen, wer dies bis zum Ende der 
Versammlung anzeigt. 

3. Im Übrigen gilt das Vereinsrecht des Bürgerli-
chen Rechts. Die eventuelle Unwirksamkeit ei-
ner Bestimmung dieser Satzung berührt nicht 
die Wirksamkeit ihrer anderen Teile. 

 

Geändert in der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung am 14.03.2015.

 


